
bb) Das Verfassungsbeschwerdeverfahren als kontradiktorisches
Verfahren

Anders als das deutsche Verfassungsprozessrecht, in deutlicher
Anlehnung aber an das schweizerische Recht, kennt das liechtensteini-
sche Verfassungsbeschwerdeverfahren gleich mehrere Verfahrensbe -
teiligte. In Deutschland wird das Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht
als kontradiktorisches Streitverfahren verstanden.270 Demzufolge gibt es
im Verfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG auch keinen förmlichen Be -
schwerdegegner.271 Auch der Staat, der durch eines seiner Organe reprä-
sentiert wird, ist nicht Beschwerdegegner.272 Daran ändert sich auch
dann nichts, wenn der Staat oder eines seiner Organe fälschlicherweise
im Verfassungsbeschwerdeantrag als Beschwerdegegner bezeichnet wer-
den.273 Beteiligt am Verfassungsbeschwerdeverfahren sind in erster Linie
der oder die Beschwerdeführer. Zwar kann der Kreis der Beteiligten
durch den Beitritt der dazu Berechtigten (vgl. für das Verfassungs be -
schwer deverfahren namentlich § 94 Abs. 5 BVerfGG) erweitert werden
und verschafft dieser Beitritt den dort genannten Verfassungsorganen
auch die Stellung eines Beteiligten.274 Doch ist die praktische Bedeutung
dieser Vorschrift ausserordentlich gering.275 Daneben kennt das deutsche
Recht die sog. Äusserungsberechtigten. Bei der Verfassungsbeschwerde
hat das «verletzende» Organ Ge legen heit zur Äusserung (§ 94 Abs. 1, 2
u. 4 BVerfGG). Bei der Urteilsverfassungsbeschwerde gibt das Gericht
auch dem durch die Entscheidung des Ausgangsverfahrens Begünstigten
Gelegenheit zur Äusserung (§ 94 Abs. 3 BVerfGG).276
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